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Einleitung

Auf den ersten Blick sind Schuldrecht und Sachenrecht im BGB strikt getrennt
voneinander geregelt. Formal wird das Schuldrecht im zweiten, das Sachenrecht
im dritten Buch des BGB geregelt. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch,
dass Schuldverhältnisse nicht nur im zweiten, sondern auch im dritten Buch nor-
miert sind. Ein bekanntes Beispiel ist das in den §§ 987 ff. BGB geregelte soge-
nannte Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Um den Eigentümer und den Besitzer
vermögensmäßig möglichst so zu stellen, als ob der Besitzer nie im Besitz der
Sache gewesen wäre1, regeln die §§ 987 ff. BGB – in Ergänzung zu der allein
auf Besitzverschaffung gerichteten Vindikation2 – schuldrechtliche Ansprüche
sowohl des Eigentümers gegen den Besitzer als auch des Besitzers gegen den
Eigentümer3.

Nach heute einhellig vertretener Auffassung4 soll auch bei der Grunddienst-
barkeit ein gesetzliches Schuldverhältnis normiert sein. Demnach sollen die
§§ 1020 bis 1023 BGB schuldrechtliche Ansprüche zwischen dem Eigentümer
des dienenden Grundstücks und dem Grunddienstbarkeitsberechtigten begrün-
den. Die Belastung eines Grundstücks mit einer Grunddienstbarkeit zugunsten
des Eigentümers eines anderen Grundstücks soll also nicht nur zur Folge haben,
dass der Eigentümer des anderen Grundstücks ein Herrschaftsrecht an dem be-
lasteten Grundstück erhält. Mit der Bestellung der Grunddienstbarkeit soll viel-
mehr auch ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Eigentümer des be-
lasteten Grundstücks und dem Eigentümer des anderen Grundstücks zustande
kommen, auf das die allgemeinen schuldrechtlichen Vorschriften grundsätzlich
Anwendung finden5. So soll etwa in dem Fall, dass eine Grunddienstbarkeit den
jeweiligen Eigentümer des herrschenden Grundstücks zur Nutzung eines über das
belastete Grundstück führenden Weges berechtigt, der Eigentümer des herrschen-
den Grundstücks gemäß § 278 BGB das Verschulden seines Mieters zu vertreten

1 MüKo/Baldus Vor § 985 RdNr. 15.
2 MüKo/Baldus Vor § 985 RdNr. 15.
3 Dazu MüKo/Baldus Vor §§ 987 bis 1003 RdNr. 1.
4 Siehe nur: BGH NJW 1992, 2885 ff.; BGH NVwZ 1990, 192 ff.; BGH NJW 2008

3703, 3704; BGH NJW-RR 1991, 333, 334; BGH NJW 1985, 2944 f.; BGH NJW-RR
1995, 15, 16; LG Konstanz NVwZ 1992, 1022, 1022 f.; LG Bochum RNotZ 2002, 405,
405; Adamczyk MittRhNotK 1998, 105, 114; Amann DNotZ 1982, 396, 410; MüKo/
Joost § 1018 RdNr. 9; Staudinger/Mayer § 1018 RdNr. 134 ff.; Möller, Servituten,
S. 404; NK-BGB/Otto § 1020 RdNr. 1 ff.; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, RdNr. 1152;
Soergel/Stürner § 1020 RdNr. 1.

5 Staudinger/Mayer § 1018 RdNr. 136a; NK-BGB/Otto § 1020 RdNr. 1, 6, 13.



haben, wenn dieser bei der Benutzung des Weges schuldhaft einen Schaden ver-
ursacht6.

Nach Auffassung der Literatur soll es sich bei diesem auch als Begleitschuld-
verhältnis bezeichneten7 Schuldverhältnis um kein gewöhnliches Schuldverhält-
nis handeln. Die Besonderheit dieses Begleitschuldverhältnisses soll in seiner
„Zwitterstellung“ 8 zwischen Schuld- und Sachenrecht liegen. Das kraft Gesetz
entstehende Begleitschuldverhältnis soll nicht neben dem dinglichen Recht
Grunddienstbarkeit stehen, sondern Teil seines Inhalts sein9. Als solches soll das
Begleitschuldverhältnis im Unterschied zu schuldrechtlichen Vereinbarungen,
welche die Grundstückseigentümer bei der Bestellung der Grunddienstbarkeit
treffen, nicht nur zwischen den ursprünglichen Eigentümern, sondern auch zwi-
schen etwaigen späteren Eigentümern bestehen10.

Welche Auswirkungen das Bestehen eines Schuldverhältnisses und dessen an-
genomme Zwitterstellung zwischen Schuld- und Sachenrecht haben, ist Gegen-
stand lebhafter Auseinandersetzungen geworden. So hat sich der BGH im Rah-
men der sogenannten Baulastfälle mit der Frage beschäftigt, ob und in welchem
Umfang sichaus dem von ihm angenommenen gesetzlichen Schuldverhältnis
weitere, im Gesetz nicht geregelte Pflichten ableiten lassen11. Besonders kontro-
vers wird in der Literatur die Frage diskutiert, in welchem Umfang das gesetz-
liche Schuldverhältnis für eine privatautonome, auch etwaige Rechtsnachfolger
bindende Ausgestaltung zugänglich ist12. Uneinigkeit herrscht, um ein weiteres
Beispiel zu nennen, in der Literatur auch darüber, inwiefern sich die behauptete
Zwitterstellung des Begleitschuldverhältnisses auf die Anwendbarkeit der allge-
meinen schuldrechtlichen Normen auswirkt13.

Schon diese wenigen Beispiele verdeutlichen: Die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung beschränkt sich bisher darauf, die Rechtsfolgen zu bestimmen, die
sich aus dem Bestehen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses bei der Grund-
dienstbarkeit und dessen angenommener Zwitterstellung zwischen Schuld- und

20 Einleitung

6 BGH NJW 1985, 2944, 2945.
7 Amann DNotZ 1989, 531, 534; Adamczyk MittRhNotK 1998, 105, 114; MüKo/

Joost § 1018 RdNr. 9.
8 Amann DNotZ 1989, 531, 536.
9 Amann DNotZ 1989, 531, 543; Heß AcP 197 (1997), 489, 502 f.; Staudinger/

Mayer § 1018 RdNr. 136; NK-BGB/Otto § 1020 RdNr. 2, 6, 20.
10 Adamczyk MittRhNotK 1998, 105, 114; Amann DNotZ 1989, 531, 535 f.; Heß

AcP 197 (1997), 489, 493; Staudinger/Mayer § 1018 RdNr. 136; NK-BGB/Otto § 1020
RdNr. 2.

11 BGH NJW 1989, 1607 ff.; BGH NJW 1992, 2885 ff.; BGH NVwZ 1990, 192 ff.;
BGH NJW-RR 1991, 333 f.; BGH NJW-RR 1995, 15 f.

12 Für einen Überblick über den Streitstand siehe: Staudinger/Mayer § 1018
RdNr. 144 ff.; NK-BGB/Otto § 1020 RdNr. 25 ff.

13 Dazu NK-BGB/Otto § 1020 RdNr. 7 ff.; Staudinger/Mayer § 1018 RdNr. 136a.



Sachenrecht ergeben. Der Ausgangspunkt sämtlicher Überlegungen, nämlich die
Annahme, dass die §§ 1020 bis 1023 BGB schuldrechtliche Ansprüche zwischen
dem Grunddienstbarkeitsberechtigten und dem Eigentümer des dienenden Grund-
stücks und damit ein Schuldverhältnis begründen, wird nicht in Frage gestellt.
Dies überrascht. Schließlich ist diese Annahme nichts weiter als eine bloße Be-
hauptung. Sie wurde bisher nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Dabei sind
Zweifel an der Richtigkeit dieser Annahme schon deshalb angebracht, weil der
BGH in seiner früheren Rechtsprechung14 das Bestehen eines gesetzlichen
Schuldverhältnisses ebenso ohne jegliche Begründung verneint hatte, wie er es
mittlerweile bejaht.

Damit steht die Frage im Raum, ob die §§ 1020 bis 1023 BGB tatsächlich als
schuldrechtliche Ansprüche ein gesetzliches Begleitschuldverhältnis zwischen
dem Eigentümer des dienenden Grundstücks und dem Grunddienstbarkeitsbe-
rechtigten begründen oder ob diese Normen nicht vielmehr rechtlich anderweitig
einzuordnen sind.

Um die §§ 1020 bis 1023 BGB rechtlich einordnen zu können, ist zunächst zu
klären, in welchem rechtlichen Verhältnis der Eigentümer des dienenden Grund-
stücks und der Grunddienstbarkeitsberechtige als die Inhaber zweier verschiede-
ner dinglicher Rechte an derselben Sache, nämlich dem belasteten Grundstück,
stehen. Erst wenn dies geschehen ist, kann die Frage beantwortet werden, welche
rechtliche Bedeutung den Vorschriften der §§ 1020 bis 1023 BGB in diesem Rah-
men zukommt.

Nach einem Überblick über die Grunddienstbarkeit im BGB (1. Kapitel) wird
daher zunächst untersucht, welche Ansprüche dem Eigentümer des dienenden
Grundstücks und dem Grunddienstbarkeitsberechtigten gegeneinander zustehen,
wenn man die §§ 1020 bis 1023 BGB außer Acht lässt (2. Kapitel). In diesem
Rahmen soll auch darauf eingegangen werden, wie es sich auswirkt, wenn auf
Seiten des Grunddienstbarkeitsberechtigten dritte Personen wie Mieter, Fami-
lienangehörige oder Besucher beteiligt sind. Anschließend wird untersucht, ob
zwischen dem Eigentümer des dienenden Grundstücks und dem Grunddienst-
barkeitsberechtigten tatsächlich ein gesetzliches Schuldverhältnis gemäß den
§§ 1020 bis 1023 BGB besteht (3. Kapitel). Dabei wird zunächst auf den Mei-
nungsstand in Literatur und Rechtsprechung eingegangen. Hiernach werden die
Regelungen der §§ 1020 bis 1023 BGB jeweils danach untersucht, ob sie tatsäch-
lich schuldrechtliche Ansprüche zwischen dem Eigentümer des dienenden
Grundstücks und dem Grunddienstbarkeitsberechtigten begründen oder ob sie
nicht vielmehr rechtlich anderweitig einzuordnen sind.

Einleitung 21

14 BGH DNotZ 1959, 240, 241; BGH NJW 1969, 673, 673.


